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Vom 04.06.2014 

Bescheinigung nach §181 AktG 

Aufgrund § 181 des Gesetzes betreffend die Aktiengesellschaften 
bescheinige ich hiermit, dass der nachstehend aufgeführte 
Wortlaut den Gesellschaftsvertrag der Firma 

wiedergibt, wie er sich nach dem Beschluß über die 
Gesellschaftsvertragsänderung gemäß meiner Urkunde vom 
04.06.2014, URNR. 1403 /2014 darstellt und dass die 
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum 
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des 
Gesellschaftsvertrages übereinstimmen. 

München, den 04. Juni 2014 / 

TOMORROW FOCUS AG 
mit dem Sitz in München 

/ 



SATZUNG 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1  
Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

TOMORROW FOCUS AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München. 

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich unbegrenzt. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

a) die Entwicklung, die Herstellung und die Verbreitung von Online-Diensten; 

b) die Erstellung von Datenbanken mit redaktionellen Inhalten aller Art für Online-
Dienste, 

c) die Vermarktung der redaktionellen Inhalte sowie von Werberaum und sonsti­
gen Online-Dienstleistungen, 

d) die Vermittlung von Kooperationen zwischen Anbietern von Online-Diensten 
und anderen Unternehmen, sowie die Marketingberatung und Erbringung sons­
tiger Marketing-Dienstleistungen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Ge­
genstand des Unternehmens mittelbar und unmittelbar dienen. 

(3) Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, er­
werben, sich an ihnen beteiligen und diese wieder veräußern. Sie kann Zweignie­
derlassungen errichten. 
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§3 
Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können im Rahmen des gesetzlich Zu­
lässigen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§4 
Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 58.313.628,00 (in Worten: Euro 
achtundfünfzig Millionen dreihundertdreizehntausend sechshundertachtundzwan-
zig) und ist eingeteilt in 58.313.628 Stückaktien. 

Das Grundkapital in Höhe von € 18.000.000,00 wurde durch Formwechsel der im 
Handelsregister des Amtsgerichts Offenburg unter HRB 1962 eingetragen FOCUS 
Digital GmbH mit dem Sitz in Offenburg erbracht. 

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. Juni 
2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis 
zu EUR 14.578.407,- durch Ausgabe von bis zu 14.578.407 neuen nennbetragslo­
sen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka­
pital 2013). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Ge­
brauchmachen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichti­
gen; 

wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unter­
nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 
oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft 
ausgegeben werden. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel­
heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals anzupassen. 

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4.842.070,- durch Ausgabe 
von bis zu 4.842.070 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be­
dingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der 
Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. Juni 2010 von der 
Gesellschaft bis zum 15. Juni 2015 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Opti­
onsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschrei­
bungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 
eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfül­
lung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermäch­
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapi­
tals anzupassen. 

III. VORSTAND 

§ 5  
Zusammensetzung und Vertretung 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestellt 
die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann stellvertretende Vor­
standsmitglieder bestellen. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstan­
des bestellen. 

(2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmit­
glied mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen 
ordentlichen insoweit gleich. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses 
die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vor­
standsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretung einräumen und/oder Befreiung 
von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 BGB erteilen, soweit § 112 AktG 
letzteres zulässt. Die Befugnis zur Einzelvertretung und/oder die Befreiung von 
dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 BGB kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 6  
Geschäftsordnung und zustimmungspflichtige Geschäfte 

(1) Der Aufsichtsrat erlässt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 

(2) Die Geschäftsordnung hat den Abschluss bestimmter Arten von Geschäften und 
Maßnahmen von der Zustimmung des Aufsichtsrats abhängig zu machen. 
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IV. AUFSICHTSRAT 

§7 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver­
sammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Die Bestimmung des Nachfolgers eines vor Ablauf der 
Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausge­
schiedenen Mitglieds. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. 

(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt jeweils für ihre sich 
gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes (2) ergebende Dauer ihrer 
Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied. Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter 
vor Ablauf der Amtszeit aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen, 

(5) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung 
der Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenser­
klärungen abzugeben sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

(6) Die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden werden im Falle seiner Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter wahrgenommen. 

§ 8  
Aufgaben und Befugnisse 

(1) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung. 

(2) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem gesetzlich festgelegten Umfang 
zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat Berichte verlangen über alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Bezie­
hungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge, bei die­
sen Unternehmen, die für die Lage der Gesellschaft von Bedeutung sein können. 

(3) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, alle Bücher und Schriften einzusehen 
sowie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft zu prüfen. Er kann zu diesem 
Zweck Sachverständige beauftragen. 

(4) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung geben. 

(5) Der Aufsichtsrat ist zu Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung betref­
fen. 
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§ 9  
Einberufung 

(1) Der Aufsichtsrat soll kalendervierteljährlich und muss zweimal im Kalenderhalbjahr 
einberufen werden. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
mit einer Frist von 10 Tagen fernmündlich, durch Telefax oder durch E-Mail berufen; 
dabei wird der Tag der Einberufungsmitteilung nicht mitgerechnet. In dringenden 
Fällen kann die Frist angemessen verkürzt werden. 

(3) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist eine Tagesordnung nicht 
ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn 
kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in 
einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu be­
stimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre 
Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwe­
senden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn 
sie zugestimmt haben. 

§10 
Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb 
von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftli­
che, fernmündliche oder Beschlussfassungen durch Telefax oder E-Mail erfolgen, 
wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb der vom Vorsitzenden bestimmten 
angemessenen Frist widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden 
schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außer­
halb von Sitzungen gelten die Bestimmungen der Absätze (2) und (3) entspre­
chend. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung mindestens 2/3 
seiner Mitglieder, mindestens aber 3 Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt 
auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der 
Stimme enthält. 

(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats 
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas an­
deres bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei 
gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stim­
me des Vorsitzenden der betreffenden Sitzung des Aufsichtsrats den Ausschlag; 
das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats an der Abstim­
mung nicht teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag. 

(5) Über die Verhandlung und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzu­
fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmung außerhalb von Sit­
zungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind. 
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§11 
Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehö­
rigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 25.000,- zahlbar 
nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die 
doppelte Vergütung. Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhält 
der jeweilige Vorsitzende für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit eine 
zusätzliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000,- und jedes weitere Mitglied des 
Ausschusses eine zusätzliche Vergütung in Höhe von EUR 5.000,-, zahlbar nach 
Ablauf des Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht 
während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung 
zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

(2) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten die Mitglieder des Aufsichtsrats gegen zivil-
und strafrechtliche Inanspruchnahme einschließlich der Kosten der Rechtsverteidi­
gung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihres Amtes versichern und eine 
entsprechende Rechtsschutz- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
(sog. D&O-Versicherung) abschließen. 

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre baren Auslagen und die 
auf ihre Vergütung entfallene Umsatzsteuer, falls sie diese gesondert in Rechnung 
stellen können und stellen. 

§12 
Schweigepflicht 

Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die den Aufsichtsratsmitgliedern durch ihre Tätigkeit bekannt ge­
worden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. Diese Schweigepflicht gilt auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Amt des Aufsichtsratsmitglieds. 

V. HAUPTVERSAMMLUNG 

§13 
Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis 
von 50 km um den Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz 
statt. 

(2) Sie wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch 
den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Einberufung hat mit der vom Gesetz bestimmten Frist zu erfolgen. 
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§ 1 4  
Ordentliche Hauptversammlung 

Innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres findet die ordentliche Hauptver­
sammlung statt. Gegenstand ihrer Tagesordnung sind regelmäßig 

a) die Vorlage des Jahresabschlusses mit Lagebericht des Vorstands und Bericht des 
Aufsichtsrats; 

b) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; 

c) die Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; und 

d) die Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers. 

§ 1 5  
Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes 
zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils­
besitzes müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung 
hierfür mitgeteilten Adresse bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der 
Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu 
bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises des An­
teilsbesitzes vorgesehen werden. 

(2) Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesit­
zes eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts erforderlich 
und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache ver-
fasst sein. In der Einberufung können weitere Sprachen, in denen die Bestätigung 
verfasst sein kann, sowie weitere Institute, von denen der Nachweis erstellt werden 
kann, zugelassen werden. Der Nachweis hat sich auf den gesetzlich bestimmten 
Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zu beziehen. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversamm­
lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil­
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Macht der 
Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, sind die näheren Einzelheiten in der 
Einberufung mitzuteilen. 

§16 
Stimmrecht 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

(2) Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 
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(3) Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmächtigte ausgeübt 
werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll­
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. In der Einberufung 
kann eine weitere Erleichterung des Formerfordernisses bestimmt werden. § 135 
AktG bleibt unberührt. 

(4) Der Vorstand kann den Aktionären die Möglichkeit einräumen, ihre Stimmen, ohne 
an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilzunehmen, schrift­
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abzugeben (Briefwahl); dabei 
kann er auch die Einzelheiten zum Verfahren festlegen. Eine entsprechende An­
kündigung erfolgt in der Einberufung der Hauptversammlung. 

§ 1 7  
Voreitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 
Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats als auch sein Stellvertreter verhindert sind, eröffnet der zur Beurkun­
dung zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der Versamm­
lung durch die Hauptversammlung wählen. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolgen, in der die 
Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung. 
Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich 
angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Haupt­
versammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne Punkte der Tages­
ordnung oder für den einzelnen Redner zu setzen. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild-
und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen. 

§ 1 8  
Beschlussfassung 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. 

(2) Soweit das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Mehrheit des bei der Be­
schlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zu­
lässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapi­
tals. 

(3) Im Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Die Hauptversammlung kann sich nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften ei­
ne Geschäftsordnung geben. 



§19 
Niederschrift über die Hauptversammlung 

Die Verhandlungen in der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufgenom­
mene Niederschrift zu beurkunden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG 

§20 
Jahresabschluss 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab­
schluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lage­
bericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergan­
gene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer sowie dem Aufsichtsrat 
vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, 
den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Konzernab­
schluss und den Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bi­
lanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die 
Hauptversammlung zu berichten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahres­
abschluss, ist dieser festgestellt. 

Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die or­
dentliche Hauptversammlung einzuberufen. 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebe­
richt, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Ver­
wendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Die Verpflichtungen nach 
Satz 2 bestehen nicht, wenn die darin bezeichneten Dokumente für denselben Zeit­
raum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind. 

§21 
Rücklagen 

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge 
bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie 
sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahres­
überschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen Ge­
winnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach 
der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

Bei der Errechnung des gemäß Absatz 1 in andere Gewinnrücklagen einzustellen­
den Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage 
einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen. 
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§22 
Gewinnverwendung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festge­
stellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann weitere Beträge in 
die Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

(2) Im Fall der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung abweichend 
von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. 

(3) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe von § 59 AktG 
zu Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn ermächtigt. 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 2 3  
Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhende Streitigkeiten zwischen 
der Gesellschaft und ihren Aktionären und der Aktionäre untereinander ist, soweit rechtlich 
zulässig, München. 

§ 2 4  
Gründungskosten 

(1) Die Kosten der Gründung der Gesellschaft inklusive der Errichtung des Gesell­
schaftsvertrags gehen zu Lasten der Gesellschaft bis zu einem Betrag von € 
2.000,00. Die darüber hinaus gehenden Kosten trägt die Gründungsgesellschaft 
(vormals § 13 der Gründungssatzung). 

(2) Die Gesellschaft trägt die Kosten des Formwechsels (Notar- und Gerichtskosten, 
Veröffentlichungskosten, Kosten der Rechts- und Steuerberatung, einschließlich 
Kosten der Gründungsprüfung und Kosten der Gesellschafterversammlung) bis zu 
einem Höchstbetrag von € 35.000,00. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei 
enthaltenen Bilddaten mit dem mir heute im Original vorliegenden 
Papierdokument. 

München, am Tag der elektronischen Signatur 


